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Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Stichwahl des Landrates im 
Landkreis Barnim am 6. Mai 2018 gemäß § 50 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes i. V. m. § 74 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung

Das Wahlergebnis der Stichwahl des Landrates im Landkreis Barnim ist wie folgt er-
mittelt und vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 09. Mai 2018 festgestellt 
worden:

Zahl der wahlberechtigten Personen: 155.716
        
Zahl der Wähler/innen: 29.124
        
Ungültige Stimmen: 555
        
Gültige Stimmen: 28.569
        
Wahlbeteiligung in Prozent: 18,70

Zahl der auf jede/n Bewerber/in abgegebenen gültigen Stimmen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU

Bewerber: Nickel, Othmar    Gültige Stimmen: 11.099

Sozialdemokratische Partei Deutschlands  SPD

Bewerber: Kurth, Daniel    Gültige Stimmen: 17.470

Gemäß § 72 Abs. 2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes ist gewählt, wer 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese 
Mehrheit mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen (23.358 Stimmen) 
umfasst.

Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass keiner der beiden Bewerber die erforderliche 
Stimmenzahl (23.358) erhalten hat und somit nach § 72 Abs. 2 Satz 5 und § 77 Abs. 
4 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes die Wahl des Landrates durch den 
Kreistag erfolgt.

Eberswalde, den 11. Mai 2018

gez. Stephanie Kasten
stellvertretende Kreiswahlleiterin


